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Antragsstellende: Felicia (Göttingen), Jan (Mainz), Momo (Paderborn)

Adressat*innen: Kultusministerien, Hochschulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Physik-
Fachbereiche der Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Konferenz der Fachbereiche
Physik

„Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichbe-
rechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung [...] haben.“– dazu haben sich Deutschland,
Österreich und die Schweiz in der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Dieser Verpflichtung kommen
die Hochschulen nicht angemessen nach - das muss sich ändern.

Informationen zu barrierearmen Studienmöglichkeiten sind oft schwer zu erhalten, da diese nicht in der
standardmäßigen Vorstellung und Bewerbung der Studiengänge eingebaut sind.

Aus diesen Gründen fordert die ZaPF, Barrieren und damit die Notwendigkeit von Nachteilsausgleichen zu
reduzieren. Einige Ideen und Forderungen hierzu wurden bereits in der Resolution https://zapfev.de/
resolutionen/sose21/Barrierefreies_Studium/barfrei.pdf aufgelistet. Im Einklang damit und darüber
hinaus fordert die ZaPF:

• Eine kurzfristige Absage von Prüfungsterminen muss möglich sein, um beispielsweise auf plötzliche
Verschlechterungen der gesundheitlichen Lage reagieren zu können. Insbesondere für Studierende mit
Behinderungen oder Vorerkrankungen kann der spontane Zugang zu einer ärztlichen Beratung stark
eingeschränkt sein.

• Nachteile sollen nach Möglichkeit auch außerhalb eines Nachteilsausgleichs systematisch minimiert werden,
zum Beispiel durch die Verwendung legastheniefreundlicher Schriftarten. Denn auch der Aufwand, der
durch die Antragsstellung entsteht, kreiert Barrieren.

• Im Rahmen des Abbaus von Barrieren sollen neben körperlichen explizit auch psychische Barrieren
betrachtet werden.

• Auf Basis gestellter Anträge auf Nachteilsausgleich sollen Barrieren identifiziert und reduziert werden.

• Alle Statusgruppen sind über das Thema Barrieren und Barrierearmut zu sensibilisieren.

Ein häufig verwendeter Weg, einige existierende Barrieren auszugleichen und somit Zugang zum Lehrangebot
von Universitäten zu gewährleisten, ist der Nachteilsausgleich. Hochschulen müssen deshalb angemessene
Regelungen zur Beantragung und Umsetzung von Nachteilsausgleichen (zu Prüfungs(vor)leistungen sowie zu
Studienveranstaltungen) schaffen und umsetzen.
Bisher ist der Nachteilsausgleich aufgrund komplexer und nicht standardisierter Anträge aufwändig für
Studierende, Lehrende und Universitäten. Darüber hinaus führt ein Nachteilsausgleich oft zu Unsicherheiten,
da die Form des Nachteilsausgleichs und damit die Studierbarkeit eines Studienganges für betroffene Studierende
meist erst nach Antragstellung abschätzbar ist. Explizit in Bezug auf Nachteilsausgleiche fordert die ZaPF:
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• Die Flexibilität der Ausgleichsmöglichkeiten muss erhalten bleiben und es darf nicht nur eine feste Liste
möglicher Nachteilsausgleiche geben, um in der Lage zu sein, auf individuelle Nachteile von Studierenden
individuell einzugehen. Hierbei ist über die Vielzahl von Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche zu
informieren, damit Suchende schnell eine passende Ausgleichsmöglichkeit finden können.

• Ein bedarfsgerechtes, barrierefreies und anonymes Informationsangebot durch unabhängige und quali-
fizierte Beratungsstellen muss zur Verfügung gestellt und darüber in der breiten Studierendenschaft
aufgeklärt werden. Diese Beratungsstellen müssen weisungsbefugt sein gegenüber den Stellen, welche
den Nachteilsausgleich gewähren.

• Nachteilsausgleiche müssen auch Nachteile ausgleichen, welche die Teilnahme am Studium (also z.B. an
Vorlesungen) und nicht die Prüfungssituation selbst betreffen.

• Ein Nachteilsausgleich muss auch bei temporären Erkrankungen wie z.B. in Form von Vorlesungsmit-
schriften bei einem gebrochenen Arm möglich sein.

• Die Universitäten sollen auch einen Ausgleich von wirtschaftlicher und sozialer Benachteiligung unter-
stützen. Dies kann beispielsweise durch die Bereitstellung notwendiger Technik für sozial benachteiligte
Studierende geschehen.

• Die Universitäten sollen Vorlagen für häufige Anträge bereitstellen, um den Schreibprozess zu beschleu-
nigen und Verständlichkeit für Antragsbearbeitende ohne Rücksprache zu gewährleisten.

• Beim Nachteilsausgleich muss der Schutz sensibler Daten gewährleistet sein. Beispielsweise ist dies
durch ein Auslassen einer Symptompflicht auf Attesten erreichbar und Anträge dürfen nur an ihre
Adressat*innen weitergegeben werden.

• Es soll ein Austausch von Betroffenen ermöglicht werden, damit diese sich besser informieren können.

Im Allgemeinen ist eine Entstigmatisierung von Behinderungen, psychischen Erkrankungen und weiteren
Einschränkungen sowie von Nachteilsausgleichen anzustreben.


